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Änderung der Ausführungsbestimmungen zur Spielordnung der IFE für den BEV-

Bereich, Fachsparte Eisstocksport, im Abschnitt 35.3  

 
„ Durch den Schiedsrichter - Obmann wird ein Schiedsrichter eingeteilt “ 

 

Pro Vereinsturnier und Wettbewerb ( IER / ISPO § 601 )  kann der Schiedsrichter vom  

veranstaltenden Verein sein. 

Seine Aufgaben sind im Abschnitt 6 der IER und in der Gruppe 8 der ISpO niedergelegt. 

Er muß die vorgeschriebene SR- Kleidung tragen. Eine aktive Beteiligung des  

Schiedsrichters am Wettbewerb ist ausgeschlossen ( BaySpO 38.4 ).  

Genehmigte Turniere ( Wettbewerbe ) ohne Schiedsrichter sind verboten. 

 

Der Wettbewerbsleiter muß namentlich in der Ausschreibung aufgeführt sein 

( BaySpO 37.3 ) und muß beim Turnier zugegen sein ( IER 602 ) .  

Eine aktiv Beteiligung am Wettbewerb ist nicht gestattet ( BaySpO 37.4 ).  

 
Hinweis: Kann der Wettbewerbsleiter am Wettbewerbstag sein Amt nicht ausüben, so hat er 
das Amt dem Schiedsrichter zu übertragen ( IER  § 603 ). 
Dies hat er dem Schiedsrichter und den teilnehmenden Mannschaften mitzuteilen. 
 
Dieser Beschluss der TK – BEV vom 26.04.2003 hat ab dem Datum Gültigkeit.  
Alle Schiedsrichter, sonstige Funktionäre und Aktiven müssen es als ihre Pflicht ansehen,  
jegliche Vorkommnisse dem zuständigen SR-Obmann melden, damit Schiedsrichter, die  
die Pflichten  gemäss der SR- Ord. § 12 nicht ordnungsgemäß wahrnehmen,  entsprechend der  
SR – Ord. § 19 + § 20 geahndet werden können.  
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